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Ge#etz, betreffend dem Verbot aller Inka##ounternehmen 
ohne Genehmigung des Deut#chen Reiches 

 
 

gegeben am 23.08.2013, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

 
In Kraft ge#etzt am 01.09.2013 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 
 
 
 

Nr. 33 
 

 
§ 1. 

 
Alle Inka##ounternehmen, Geldeintreiber, Inka##obüros, Wirt#chaftsauskünfte, Mahnanwälte und alle 
Unternehmungen, die zur Beitreibung von Forderungen aus Ge#chäften, Verträgen und Be#chlü##en aus der Zeit 
nach dem 28.10.1918 auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches ent#tanden #ind oder gehandelt haben, #ind mit 
Inkraft#etzung die#es Ge#etzes verboten. Alle Handlungen diesbezüglich #ind #ofort einzu#tellen und innerhalb von 14 
Tagen zurückzuziehen.  
 
Jeglicher Ver#toß gegen die#es Verbot mündet im Verlu#t der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit und wird 
#trafrechtlich verfolgt. Jede Per#on die gegen die#es Verbot ver#tößt haftet privatrechtlich in dem Maße wie es beim 
Reichsgericht fe#tgelegt wird.    
 

§ 2. 

 
Alle als #ogenannte „rechtskräftige Titel“ ausgewie#enen und bisher erwirkten Beitreibungen #ind nichtig, da die#en 
die #taatsrechtliche Grundlage des § 15 des Gerichtsverfa##ungsge#etzes (GVG) ermangeln.  
 

§ 3. 

 
Zur Aufrechterhaltung jeglicher Titel bedarf es der Beschlußfa##ung eines #taatlichen Gerichtes gemäß § 15 
Gerichtsverfa##ungsge#etz (GVG) des Deut#chen Reiches, daß vorher durch den Gläubiger erwirkt werden muß. 
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§ 4. 

 
Alle zur "Befreiung des deut#chen Volkes vom National#oziali#mus und Militari#mus" erla##enen Rechtsvor#chriften 
werden von den Be#timmungen die#es Ge#etzes nicht berührt und gelten im Sinne die#es Ge#etz für die hier 
genannten natürlichen und juri#ti#chen Per#onen. 
 

§ 5. 

 
Die Berufung auf nationales, europäi#ches und internationales Recht oder Zula##ung i#t im ge#amten Deut#chen 
Reich mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes nur durch vorheriger ge#etzlicher Genehmigung und Legitimation erlaubt  
und unterliegt der Reichsverfa##ung und den Reichsge#etzen zum Stand 28.10.1918 bzw. den Rechtsvor#chriften die als 
Übergangsvor#chriften durch den Volks-Bundesrath und Volks-Reichstag in Kraft ge#etzt wurden. 
 

§ 6. 

 
Die Berufung auf irgendwelche Genehmigungen durch eine „Bundesrepublik Deut#chland“ als Staat, eines „Bundes 
der BRD“ als Staat, das „Grundge#etz für die Bundesrepublik Deutschland“, #on#tiger Ge#etze, 
Verfa##ungsordnungen oder Regeln die #eit dem 29.10.1918 auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches eingeführt 
wurden, #ind mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes, in Gemäßheit Artikel 146 eines Grundge#etzes für die 
„Bundesrepublik von Deut#chland“, unter Strafe verboten.  
 

§ 7. 

 
Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

 

Gegeben zu Berlin, den 23. Augu#t 2013 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

Prä#idial#enat und Staats#ekretär 
Erhard Lorenz 
Reichskanzler 
Jens Wagner 
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